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Die staatlichen Rechtsvorschriften 
für die Religionen in der VR China – 
ein Überblick

Zusammengestellt von  
Katharina Wenzel-Teuber

Einleitung

Im Zuge des Aufbaus seines Rechtssystems nach der Kul-
turrevolution hat China ab den 1980er Jahren auch rechtli-
che Bestimmungen für die staatliche Verwaltung religiöser 
Angelegenheiten erlassen, ab 2004 in systematischer Weise. 
Im Folgenden werden wichtige aktuell gültige Rechtsvor-
schriften für die Religionen (wo vorhanden mit der Anga-
be von in China heute veröffentlichten Übersetzungen der 
Dokumente) in einem Überblick zusammengestellt. Hierzu 
einige Vorbemerkungen.

In der Volksrepublik China lassen sich grundsätzlich 
folgende Formen des gesetzten Rechts (Rechtsnormen) un-
terscheiden: Nach der Verfassung verabschieden der Nati-
onale Volkskongress und sein Ständiger Ausschuss, d.h. die 
die legislative Gewalt ausübenden Staatsorgane, grundle-
gende und andere Gesetze (falü 法律). Der Staatsrat (Zen-
tralregierung) und die ihm untergeordnenten Ministerien 
erlassen ebenfalls Rechtsnormen. Vom Staatsrat erlassene 
Rechtsnormen werden als Verwaltungsrechtsbestimmungen 
(xing  zheng fagui 行政法规), von den untergordneten Mi-
nisterien und Behörden erlassene werden als Verwaltungs-
vorschriften (guizhang 规章) bezeichnet. Die vom Staatsrat 
und anderen exekutiven Behörden erlassenen Verwaltungs-
rechtsbestimmungen und Verwaltungsvorschriften sind 
rangniedriger als die vom Nationalen Volkskongress und 
seinem Ständigen Ausschuss verabschiedeten Gesetze und 
müssen mit diesen in Übereinstimmung stehen.1

Zu den rechtlichen Grundlagen2 der staatlichen Religi-
onspolitik gehört an erster Stelle die Verfassung der Volks-

1 Zu den verschiedenen Formen des gesetzten Rechts in der VR China vgl. 
z.B. Robert Heuser, Einführung in die chinesische Rechtskultur, Hamburg 
1999, S. 186-192. Die hier gebrauchte Terminologie lehnt sich an Heuser 
an.

2 Die politischen Richtlinien der Religionspolitik werden von der KP Chi-
nas vorgegeben. Die entsprechenden normativen Parteidokumente sind 
nicht Gegenstand dieser Übersicht. Heuser zufolge besteht jedoch „in 
China als einem Einparteienstaat die Besonderheit“, dass diesen „nicht 
in einem Gesetzgebungsverfahren zustande gekommenen ‚normativen 
Dokumenten‘ die Wirkung von Recht [...] zukommt“; Heuser, Einführung 
in die chinesische Rechtskultur, S. 187.

republik China von 1982. Ihr Artikel 36 enthält Bestimmun-
gen zur Glaubensfreiheit. Religion wird auch in einzelnen 
Paragraphen anderer Gesetze und Gesetzeswerke erwähnt, 
u.a. im Gesetz über regionale ethnische Autonomie, im 
Strafgesetzbuch, in den Vorschriften zu Verwaltungsstrafen 
der öffentlichen Sicherheit, den Allgemeinen Prinzipien des 
Zivilrechts, dem Erziehungsgesetz, dem Schulpflichtgesetz 
etc.3

Es gibt jedoch (zumindest bisher)4 kein vom Nationa-
len Volkskongress oder dessen Ständigem Ausschuss ver-
abschiedetes Gesetz über Religion. Bei den existierenden 
Rechtsvorschriften, die sich speziell und ausschließlich mit 
der staatlichen Regelung und Beaufsichtigung religiöser 
Angelegenheiten befassen, handelt es sich durchweg um 
Verwaltungs rechtsbestimmungen oder Verwaltungsvor-
schriften. 

Ein systematischer Ausbau der Rechtsvorschriften zu 
den religiösen Angelegenheiten begann 2004 mit den vom 
Staatsrat erlassenen „Vorschriften für religiöse Angele-
genheiten“. Sie sind die grundlegende Rechtsvorschrift zu 
Religionsfragen und enthalten rechtliche Regelungen zu 
verschiedenen Bereichen des religiösen Lebens. Auf ihrer 
Grundlage erließ das dem Staatsrat unterstehende Staatli-
che Büro für religiöse Angelegenheiten (BRA) in den fol-
genden Jahren systematisch mit seinen Verordnungen Nr. 
2-11 weitere detaillierte Vorschriften für einzelne Bereiche, 
wie religiöse Versammlungsstätten, religiöse Amtsträger 
und Amtsvergabe, religiöse Ausbildungsstätten, Dozenten 
und akademische Grade, Finanzaufsicht etc.

Laut Liu Jinguang, dem stellvertretenden Leiter der Po-
litik- und Rechtsabteilung des BRA, entstand so ein „Re-
ligionsrechtssystem“ (zongjiao fazhi tixi 宗教法制体系), 
das nach seinen Angaben derzeit die folgenden Dokumente 
umfasst: die „Vorschriften für religiöse Angelegenheiten“ 
von 2004, die Verordnungen Nr. 2-11 des BRA sowie zwei 

3 Eine Zusammenstellung der entsprechenden Paragraphen ist unter 
dem Titel „Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa ji qita falü, fagui 
youguan zongjiao de ruogan tiaokuan“ 中华人民共和国宪法及其他
法律、法规有关宗教的若干条款 (Einige Paragraphen zur Religion 
aus der Verfassung der Volksrepublik China sowie anderen Gesetzen 
und Verwaltungsrechtsbestimmungen) auf verschiedenen Regierungs- 
und Religionswebsites verbreitet, z.B. auf http://xz.people.com.cn/
GB/138902/139221/139277/8411646.html (Stand 4.09.2013). Die Politik- 
und Rechtsabteilung des BRA hat ein ausführliches Handbuch zu Geset-
zen, Rechtsvorschriften und politischen Richtlinien, die mit den Vorschriften 
für religiöse Angelegenheiten in Zusammenhang stehen herausgegeben: 
Guojia zongjiao shiwu ju zhengce fagui si 国家宗教事务局政策法规
司 (Hrsg.), Zongjiao shiwu tiaoli xiangguan falü fagui ji shengce shouce 
宗教事务条例相关法律法规及政策手册, Beijing: Zongjiao wenhua 
chubanshe 2011.

4 Zu dem im Juli 2013 von Liu Peng (Pu Shi Institute of Social Sciences, 
Beijing) vorgestellten „Bürgervorschlag“ für ein „Religionsgesetz“ (zong-
jiaofa 宗教法) siehe den Beitrag in den Informationen dieser Nummer.
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ältere Rechtsvorschriften − die 1994 vom Staatsrat erlasse-
nen „Verwaltungsvorschriften für religiöse Angelegenhei-
ten von Ausländern auf dem Territorium der Volksrepublik 
China“ und die 1998 vom BRA u.a. Behörden erlassenen 
„Maßnahmen für die Anstellung und den Einsatz auslän-
discher Experten an religiösen Ausbildungsstätten“. Diese 
13 Dokumente werden in Liste 1 der folgenden Übersicht 
vollständig aufgeführt. Zum „Religionsrechtssystem“ zählt 
Liu Jinguang außerdem 27 Vorschriften lokaler Regierun-
gen, die in der Liste nicht berücksichtigt werden.5 

Neben diesem „Kern“ an Rechtsvorschriften für die Re-
ligionen gibt es viele weitere, von denen eine Auswahl (ins-
besondere solche, die bereits früher in China heute über-
setzt wurden) in Liste 2 der Übersicht zu finden ist.

Während also viele Bereiche des religiösen Lebens seit 
2004 durch detaillierte Verwaltungsvorschriften des BRA 
„verrechtlicht“ wurden, gibt es bisher für eine zentrale Fra-
ge, nämlich die Frage der religiösen Organisationen, keine 
eigene neue Vorschrift. Zwar sind die „Durchführungsmaß-
nahmen für die Registrierung und Verwaltung religiöser 
sozialer Organisationen“ aus dem Jahr 1991 anscheinend 
noch in Kraft, sie werden aber weder auf der Website des 
BRA noch in der 2010 vom BRA herausgegebenen Samm-
lung zum System der Rechtsbestimmungen und Verwaltungs-
vorschriften für die Religionen (Huibian 2010) noch in dem 
bereits zitierten Aufsatz von Liu Jinguang erwähnt. 

Die Frage, wer die religiösen Organisationen sind, wen 
also der Staat als Vertreter der Religionsgemeinschaften an-
erkennt, ist zentral für das chinesische „Religionsrechtssys-

5 Liu Jinguang 刘金光, „Zongjiao shiwu guanli fazhihua: chengjiu, tiao-
zhan yu zhanwang“ 宗教事务管理法治化: 成就、挑战与展望 (Die 
Verrechtlichung der Verwaltung religiöser Angelegenheiten: Erfolge, 
Herausforderungen und Ausblicke), in: Shijie zongjiao wenhua 世界宗教
文化 (The World Religious Cultures) 2013, Nr. 1, S. 8-17, hier S. 11.

tem“ in seiner jetzigen Ausprägung. Denn die nationalen 
religiösen Organisationen6  verabschieden nach Vorgaben 
der Regierung und den Lehren der eigenen Religion Sta-
tuten und Bestimmungen für die verschiedenen Bereiche 
des religiösen Lebens (beispielsweise für die Anerken-
nung ihrer religiösen Amtsträger), auf die sich wiederum 
die staatlichen Vorschriften beziehen.7 Dieser Verzahnung 
von Regelungen des Staates und darauf abgestimmten Re-
gelungen der offiziellen religiösen Organisationen liegt 
staatlicherseits eine Auffassung des Verhältnisses von Staat 
und Religionen zugrunde, die der Religionswissenschaftler 
Zhuo Xinping von der Chinesischen Akademie der Sozi-
alwissenschaften in seinem Beitrag in dieser Nummer von 
China heute (S. 166) so beschreibt: „Die religiöse Struktur 
steht unter der staatlichen Struktur. Es gibt in Wirklichkeit 
keine zwei Strukturen, sondern nur eine.“

6 Staatlich anerkannt und damit zugelassen (aber z.T. aus unterschiedli-
chen Gründen nur von einem Teil der Gläubigen als legitim angesehen) 
sind derzeit lediglich die folgenden nationalen religiösen Organisationen: 
Chinesische buddhistische Vereinigung, Chinesische daoistische Vereini-
gung, Chinesische islamische Vereinigung, Chinesische protestantische 
patriotische Drei-Selbst-Bewegung und Chinesischer Christenrat, Chine-
sische katholische patriotische Vereinigung und Chinesische katholische 
Bischofskonferenz. Auch die Chinesischen Nationalverbände von YMCA 
und YWCA sind seit einiger Zeit dem BRA unterstellt.

7 Der enge Zusammenhang zwischen den Bestimmungen des Staates und 
den religiösen Organisationen zeigt sich z.B. auch darin, dass die Rechts-
sammlung des BRA (Huibian 2010) neben den staatlichen Bestimmun-
gen auch die Bestimmungen der derzeit offiziell anerkannten nationalen 
religiösen Organisationen für verschiedene Bereiche ihres religiösen 
Lebens enthält. Ähnlich finden sich auf der Website des BRA unter der 
Rubrik „Politische Richtlinien und Verwaltungsrechtsbestimmungen“ 
auch die von den nationalen Organisationen der Religionen herausge-
gebenen Dokumente. Es sind dort 14 buddhistische (inkl. tibetischer 
Buddhismus), 12 katholische (einige davon noch aus den frühen 1980er 
Jahren), 8 daoistische, 5 islamische und 5 protestantische Bestimmungen 
aufgeführt (Stand 4.09.2013).

„Die Bürger der Volksrepublik China genießen die Glaubensfreiheit. 

Kein Staatsorgan, keine gesellschaftliche Organisation und keine Einzelperson darf Bürger dazu zwingen, sich 
zu einer Religion zu bekennen oder nicht zu bekennen, noch dürfen sie jene Bürger benachteiligen, die sich zu 
einer Religion bekennen oder nicht bekennen. 

Der Staat schützt normale religiöse Tätigkeiten. Niemand darf eine Religion dazu benutzen, Aktivitäten 
durchzuführen, die die öffentliche Ordnung stören, die körperliche Gesundheit von Bürgern schädigen oder 
das Erziehungssystem des Staates beeinträchtigen. 

Die religiösen Organisationen und Angelegenheiten dürfen von keiner ausländischen Kraft beherrscht wer-
den.“

Verfassung der Volksrepublik China (1982) 
Artikel 36
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